
SATZUNG DER STADT WAHLSTEDT

über die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12

Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 I  S. 58) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen.

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

                        

Sonstiges Sondergebiet, großflächiger Einzelhandel (§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

     zulässige Grundfläche als Höchstmaß

        I                Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Firsthöhe als Höchstmaß

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

     abweichende Bauweise

                     

                    Baugrenze

zulässige Dachneigung

Pultdach

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Abschirmgrün, privat

Parkanlage, privat

Zäsurgrün, privat

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

SO

GR

FH

a

DN

Einzelhandel

Großflächiger

PD

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

 

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen - Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Bezeichnung von Teilflächen (vgl. Tabelle unter Teil B - Text Pkt. 6)

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

                         (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                        

2. Darstellungen ohne Normcharakter

                        vorhandene bauliche Anlagen

                        

festgesetzter Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen

Baum, künftig fortfallend

vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern
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